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Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur

Ordentlichen Hauptversammlung 

der SMA Solar Technology AG, Niestetal, Deutschland

am Donnerstag, den 04. Juni 2020 um 10.00 Uhr MESZ

ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz  
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Sitz der SMA 
Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Deutsch-
land stattfindet.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2019 war für SMA ein entscheidendes Jahr. Nach dem sehr verhal-
tenen Geschäftsverlauf und den hohen Verlusten im Geschäftsjahr 
2018 galt es, das Unternehmen wieder auf den Weg zu Wachstum 
und nachhaltiger Profitabilität zu führen. Schon frühzeitig hat der Vor-
stand deshalb Maßnahmen zur Fixkostensenkung und Umsatzsteige-
rung implementiert. Erste Erfolge spiegeln sich bereits in den Finanz-
kennzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahrs wider. Unsere verkaufte 
Wechselrichter-Leistung überstieg 2019 erstmals zehn Gigawatt. Mit 
insgesamt 11,4 Gigawatt verkaufter Leistung wuchs unser Absatz im 
Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent. Der Umsatz der SMA stieg auf-
grund des hohen Preisdrucks und eines veränderten Produktmixes nicht 
in gleichem Umfang. Dennoch haben wir mit 915,1 Mio. Euro unsere 
Umsatzprognose übertroffen. Dabei verzeichneten alle Segmente ei-
nen Zuwachs, insbesondere aber Home Solutions sowie Large Scale 
& Project Solutions. Das Ergebnis verbesserte sich ebenfalls deutlich. 
Auch wenn wir beim EBIT mit –11,8 Mio. Euro noch einen Verlust hin-
nehmen mussten, war das EBITDA mit 34,2 Mio. Euro wieder positiv. 

Wir haben 2019 durch gezielte Maßnahmen planmäßig unsere Kos-
ten reduziert und gleichzeitig wichtige Meilensteine im Vertrieb erzielt. 
Im Mai erteilte uns ein US-amerikanischer Projektentwickler den größ-
ten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Die Auslieferung der fast 
600 Mittelspannungslösungen für Solarkraftwerke begann im Sep-
tember. Darüber hinaus haben wir 2019 Verträge zur Lieferung von 
Batterie-Wechselrichtern mit einer Gesamtleistung von mehr als einem 
Gigawatt unterzeichnet – dreimal soviel wie im Vorjahr – und damit 
unsere führende Position im wichtigen Zukunftsfeld der Speichertech-
nologie ausgebaut. Auch im Geschäftsfeld der Betriebsführungs- und 
Wartungsdienstleistungen markiert das abgelaufene Geschäftsjahr 
einen großen Schritt nach vorn: Die Gesamtleistung der Photovoltaik-
Kraftwerke, für die wir diesen Service erbringen, stieg um rund 30 Pro-
zent auf 4,5 Gigawatt.

Vorwort

Vorwort des Vorstands
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KUNDENZENTRIERUNG UND WEITERENTWICKLUNG 
ZUM SYSTEM- UND LÖSUNGSANBIETER IM FOKUS

Diese Erfolge sind das Ergebnis einer hohen Kundenzentrierung und 
verstärkter Vertriebsaktivitäten. Durch sie konnten wir im Kerngeschäft 
Marktanteile hinzugewinnen und unsere Positionierung stärken – in eta-
blierten Solarmärkten wie Deutschland und den USA ebenso wie in 
neuen Märkten, die erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Weitere  
Maßnahmen galten der strategischen Weiterentwicklung von SMA zum 
System- und Lösungsanbieter und der Erschließung neuer Geschäfts-
felder. Dazu gehörte die Einführung von Systempaketen mit optimal auf-
einander abgestimmter Hard- und Software sowie Services für private 
und gewerbliche Anwendungen in wichtige Zielmärkte ebenso, wie die 
Bündelung unserer Vertriebsaktivitäten für Großspeicher, Re powering- 
und weitere Serviceleistungen in einer Einheit. Unsere digitalen Kom-
petenzen haben wir genutzt, um unsere Tochtergesellschaft coneva 
bei der Erweiterung ihres Angebots digitaler Energiedienstleistungen 
zu unterstützen und um mit zwei Partnern das Joint Venture elexon zu 
etablieren. Das neue Unternehmen entwickelt und produziert Lösungen 
im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeugflotten und hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
europaweit zu beschleunigen.

Basis unseres Erfolgs sowohl im Kerngeschäft als auch in den neuen 
Geschäftsfeldern ist unsere große Erfahrung und vor allem unser einzig-
artiges Verständnis des Gesamtsystems. In den vergangenen rund 40 
Jahren hat SMA mit wegweisenden Innovationen und engagierter Gre-
mienarbeit die Entwicklung der Photovoltaik zu einer kostengünstigen 
und massentauglichen Energiequelle entscheidend vorangetrieben. Im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung hatten wir dabei immer das Ge-
samtsystem im Blick. Diese ganzheitliche Sichtweise gewinnt vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Dezentralisierung und Digitalisierung 
der Energieversorgung nun immer mehr an Bedeutung und ist ein ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil. Denn nur wer das gesamte Energie-
versorgungssystem und nicht nur einzelne Teilbereiche versteht, kann 

Vorwort des Vorstands
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die daran beteiligten Akteure und Sektoren intelligent integrieren und 
vernetzen. Diese Fähigkeit ist der Schlüssel für eine sichere, nachhaltige 
und kostengünstige Energieversorgung in einem durch eine steigende 
Anzahl an Teilnehmern zunehmend komplexen dezentralen System.

SMA GESTALTET DIE ENERGIEVERSORGUNG DER  
ZUKUNFT NACHHALTIG MIT

Der Wandel hin zu diesem Energieversorgungssystem der Zukunft nimmt 
immer mehr an Fahrt auf. Unter anderem getrieben durch die „Fridays 
for Future“-Bewegung ist die Dringlichkeit des Kampfes gegen den Klima-
wandel, und damit auch das Bewusstsein für nachhaltiges Leben und 
Wirtschaften, im vergangenen Jahr in weiten Teilen der Öffentlichkeit, in 
Unternehmen und Politik in den Fokus gerückt. Der Einsatz erneuerbarer 
Energien und die Elektrifizierung wichtiger Sektoren wie Mobilität und 
Wärme sind Voraussetzung für ein CO2-neutrales Wirtschaftssystem und 
damit das zentrale Element im Kampf gegen den Klimawandel. Vor die-
sem Hintergrund nutzen wir unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere 
Leidenschaft, um das Energieversorgungssystem der Zukunft entschei-
dend mitzugestalten. Wir tun dies auf eine in allen Belangen nachhaltige  
Weise, denn im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die auf  
den aktuellen Nachhaltigkeits-Trend aufspringen, ist Nachhaltigkeit für 
uns kein kurzlebiger Trend oder Imagefaktor, sondern bereits seit der 
Gründung von SMA fest in unserer Unternehmens-DNA verankert. 

Seit jeher war es unser Ziel, langfristig angelegten wirtschaftlichen Er-
folg mit Umweltschutz und sozialer Verantwortung zu vereinen. Diesem 
Grundsatz bleiben wir selbstverständlich auch heute und in Zukunft treu. 
Nur wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, können wir unsere Kundin-
nen und Kunden als solider und zuverlässiger Partner bei ihren kleinen 
und großen Projekten begleiten. Deshalb setzen wir den 2019 erfolg-
reich begonnenen Weg zu mehr Umsatz bei geringeren Kosten mit der 
Implementierung weiterer Maßnahmen fort und entwickeln darüber hi-
naus in den kommenden Monaten die SMA Strategie weiter. Wir rich-

Vorwort des Vorstands
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ten SMA optimal darauf aus, die sich bietenden Chancen in etablierten 
und neuen Geschäftsfeldern zu nutzen und unsere langfristig angelegten 
 Kundenbeziehungen zu intensivieren und weiter auszubauen. 

VORSTAND ERWARTET FÜR 2020 UMSATZ- UND  
ERGEBNISWACHSTUM

SMA ist gut positioniert, um vom erwarteten Marktwachstum in Europa 
und Amerika, aber auch bei der Speichertechnologie, zu profitieren. Da-
her erwartet der Vorstand für 2020 einen Umsatzanstieg auf 1,0 Mrd. 
Euro bis 1,1 Mrd. Euro. Weitere Kostensenkungsmaßnahmen, niedrigere 
Herstellungskosten und die Nutzung von Skaleneffekten bei gleichzeitig 
abflachendem Preisverfall werden die Profitabilität des Unternehmens 
stützen. Daher geht der Vorstand auch beim Ergebnis von einer deutli-
chen Verbesserung auf 50 Millionen Euro bis 80 Millionen Euro (EBITDA) 
aus und erwartet die Rückkehr zu einem positiven EBIT.

Als hoch innovatives und durch und durch nachhaltiges Unternehmen 
gestaltet SMA den weltweit stattfindenden Wandel zu einer sicheren, kli-
mafreundlichen und kostengünstigen dezentralen Energieversorgung auf 
Basis erneuerbarer Energien entscheidend mit. Dabei nutzen wir unsere 
Stärken, um die Integration und Vernetzung verschiedener Akteure und 
Sektoren voranzutreiben. Dieser Mission fühlen sich unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zutiefst verpflichtet. Für ihren Einsatz für das Un-
ternehmen und ihr großes Engagement möchte ich mich im Namen des 
Vorstands herzlich bedanken. 

Dr.-Ing. Jürgen Reinert
Vorstandssprecher
SMA Solar Technology AG

Vorwort des Vorstands



Der Vorstand der 
SMA Solar Technology AG

DR.-ING. JÜRGEN REINERT
Vorstandssprecher; Vorstand Strategie, Vertrieb und Service, 
Operations und Technologie

Dr.-Ing. Jürgen Reinert (*1968) begann nach dem Studium der 
Elektrotechnik in Südafrika und der Promotion am Institut für 
Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) der RWTH 
Aachen seine Karriere als Oberingenieur am selben Institut. 
Von 1999 bis 2011 war er in Schweden bei dem Unterneh-
men Emotron AB tätig, in den letzten Jahren als Geschäftsfüh-
rer der Gruppe mit Verantwortung für Technology und Opera-
tions. Von 2011 bis 2014 verantwortete er als Executive Vice 
President Technology die SMA Division Power Plant Solutions. 
Unter seiner Leitung hat SMA das weltweite Projektgeschäft 
erfolgreich ausgebaut und schlüsselfertige Systemlösungen  
für solare Großkraftwerke entwickelt. Seit April 2014 ist  
Dr. Reinert Vorstandsmitglied. Im Oktober 2018 wurde er zum 
Vorstandssprecher bestellt. Dr. Reinert verantwortet die Res-
sorts Strategie, Vertrieb und Service, Operations und Technolo-
gie. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats der Danfoss A/S.



ULRICH HADDING
Vorstand Finanzen, Personal und Recht

Ulrich Hadding (*1968) war zehn Jahre für den SCHOTT- 
Konzern in unterschiedlichen Funktionen im In- und Ausland 
 tätig, zuletzt als Leiter Recht & Compliance für die SCHOTT 
 Solar AG. 2009 wechselte er zu SMA, baute zunächst eine 
international ausgerichtete Rechtsabteilung und nachfolgend 
auch die Compliance-Funktion auf. Er begleitete maßgeblich 
alle jüngeren M&A-Aktivitäten der SMA und übernahm sukzes-
sive weitere Managementfunktionen, unter anderem für Steuern, 
Versicherung, Controlling und Financial Project Management. 
Seit Ende 2015 fungierte er als Leiter Finanzen und Recht sowie 
als Mitglied des Executive Management Committee von SMA. 
Seit 1. Januar 2017 ist Ulrich Hadding Vorstands mitglied und 
verantwortet die Ressorts Finanzen, Personal und Recht. Darü-
ber hinaus erfüllt er die Funktion des Arbeitsdirektors der SMA 
und verantwortet die Kapitalmarktkommunikation.



10

Hinweis

In diesem Jahr wird die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversamm-
lung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-
tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
 (Covid-19-Gesetz) abgehalten.

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten nicht 
 physisch vor Ort an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen 
können. Die virtuelle Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß 
angemeldete Aktionäre über das von uns unter der Internetadresse  
http://www.SMA.de/Hauptversammlung zur Verfügung gestellte Ak-
tionärsportal live im Internet übertragen.

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 
entnehmen Sie bitte den im Anschluss an die Tagesordnung beschriebe-
nen weiteren Angaben und Hinweisen zur Einberufung.

Tagesordnung
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1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dez-
em ber 2019 der SMA Solar Technology AG, des gebillig-
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des zu-
sammengefassten Lageberichts der SMA Solar Technology 
AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019, sowie 
des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands 
für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2019 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handels-
gesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2019

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind auf 
unserer Investor Relations Seite im Internet unter http://www.SMA.de/ 
Hauptversammlung zugänglich. Ferner werden die Unterlagen in der 
Hauptversammlung näher erläutert werden. Entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschluss-
fassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufge-
stellten Jahres- und Konzern abschluss bereits gebilligt und damit den 
Jahresabschluss festgestellt hat, so dass eine Feststellung durch die 
Haupt versammlung entfällt.

I. Tagesordnung

Tagesordnung
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2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
aus dem Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahres-
abschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 156.651.269,02 
Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

3.  Beschlussfassung über die Einzelentlastung der Vorstands-
mitglieder für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglie-
der des Vorstands im Geschäftsjahr 2019 personenbezogen, d.h. im 
Wege der Einzelentlastung, abzustimmen.

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Ulrich Hadding für 
das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr.-Ing. Jürgen 
 Reinert für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnung
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4.  Beschlussfassung über die Einzelentlastung der Aufsichtsrats-
mitglieder für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglie-
der des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019 personenbezogen, d.h. im 
Wege der Einzelentlastung, abzustimmen.

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Roland Bent für das 
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Oliver Dietzel für 
das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Peter Drews für das 
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Erik Ehrentraut 
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

e) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Kim Fausing für das 
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

f) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Johannes Häde für 
das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

g) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Heike Haigis für das 
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

h) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Alexa Hergenröther 
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

i) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Ilonka Nussbaumer 
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnung
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j) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Yvonne Siebert für 
das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

k) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Matthias Victor 
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

l) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hans-Dieter Werner 
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

m) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Reiner Wettlaufer für 
das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2020 sowie, für den Fall einer prüfe-
rischen Durchsicht, des Prüfers des verkürzten Abschlusses   
und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des 
 Geschäftsjahres 2020

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2020 sowie zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des ver-
kürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für 
das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020, sofern diese einer solchen 
prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu bestellen. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von un-
gebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahl-
möglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der 
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

Tagesordnung
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6.  Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 04. Juni 2020 endet  
gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 6 Abs. 2 der Satzung bzw. bei Frau 
Nussbaumer aufgrund der gerichtlichen Bestellung die Amtszeit der bis-
herigen Aufsichtsratsmitglieder.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Nominierungsausschusses 
und unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben und der vom Auf-
sichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele vor, folgende 
Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen:

Titel, Name Ausgeübter Beruf Wohnort

a) Roland Bent Geschäftsführer der  
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Blomberg

b) Kim Fausing Geschäftsführer und CEO der Danfoss A/S Sønderborg, 
Dänemark

c) Alexa Hergenröther Geschäftsführerin der K+S Minerals and  
Agriculture GmbH

Kassel

d) Uwe Kleinkauf Geschäftsführender Gesellschafter 
der WELL Development GmbH

Kassel

e) Ilonka Nussbaumer Senior Vice President, Head of 
Group HR der Danfoss A/S

Sønderborg, 
Dänemark

f) Jan-Henrik Supady Geschäftsführender Gesellschafter der  
Liesner & Co. GmbH

Kassel

Die Wahlen sollen gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Satzung und in Überein-
stimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex als Einzel-
wahlen durchgeführt werden.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz aus je sechs Mitgliedern der 
Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 
1 AktG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen 
und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen. Die Anteils-
eignervertreter und die Arbeitnehmervertreter haben für die anstehende 

Tagesordnung
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Aufsichtsratswahl vereinbart, diesen Mindestanteil für die Anteilseigner und 
die Arbeitnehmer getrennt zu erfüllen. Im Aufsichtsrat der Gesellschaft müs-
sen somit sowohl auf der Anteilseigner- wie auf der Arbeitnehmerseite je-
weils wenigstens 2 Sitze von Frauen und 2 Sitze von Männern besetzt sein, 
um die Anforderungen des § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erfüllen. Durch die 
Wahl der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten  würde der er-
forderliche Mindestanteil erreicht. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl 
der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Wahl erfolgt gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in 
dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Wahl erfolgt dem-
nach bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2024 beschließt.

Angabe gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Die vorgenannten, zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Anteils-
eignervertreter sind bei den nachfolgend jeweils unter a) aufgelisteten 
Gesellschaften Mitglieder eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats bzw. 
bei den unter b) aufgeführten Wirtschaftsunternehmen Mitglieder eines  
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums:

Herr Kim Fausing ist b) Mitglied des Verwaltungsrates der Hilti AG, 
 Liechtenstein und ist nominiert als Mitglied des Verwaltungsrats der Lafarge 
Holcim, Schweiz, die am 12.05.2020 in ihrer jährlichen Generalversamm-
lung über die Besetzung entscheiden wird.

Darüber hinaus ist keine der zur Wahl vorgeschlagenen Personen Mitglied 
in einem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder in einem ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium.

Tagesordnung
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Nach Ansicht des Aufsichtsrats stehen die zur Wahl in den Aufsichtsrat  
vorgeschlagenen Personen mit Ausnahme von Herrn Fausing und Frau 
Nussbaumer in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen 
zur Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Ge-
sellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, 
die nach lit. C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der 
Fassung vom 16. Dezember 2019 offenzulegen wären. Herr Fausing ist 
Geschäftsführer und CEO und Frau Nussbaumer ist Personalleiterin der 
Danfoss A/S, die mit 20% an der SMA Solar Technology AG beteiligt ist.

Weitere Informationen zu den Kandidaten, insbesondere einen kur-
zen Lebenslauf, finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.SMA.de/Hauptversammlung.

Tagesordnung
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1.  Mitteilung über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 34.700.000,00 Euro und 
ist in 34.700.000 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der 
Hauptversammlung eine Stimme. Die Anzahl der teilnahmeberechtigten 
Aktien und die Anzahl der Stimmrechte beträgt damit im Zeitpunkt der 
Ein berufung der Hauptversammlung 34.700.000. Die Gesellschaft hält  
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen 
Aktien.

Allgemeine Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Haupt ver-
sammlung.

Da die Hauptversammlung auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie auf Beschluss des Vorstandes, dem der 
Aufsichtsrat mit Beschluss gem. § 1 Abs. 6 des vorbezeichneten Gesetzes 
zugestimmt hat, nicht als Veranstaltung mit physischer Präsenz, sondern 
ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt wird, kön-
nen die Aktionäre – wie in den nachstehenden Teilnahme bedingungen 
beschrieben – elektronisch mit Hilfe des über die Homepage der SMA 
Solar Technology AG unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
zur Verfügung gestellten Aktionärsportals die Hauptversammlung ver-
folgen, ihre Aktionärsrechte wahrnehmen und ihre Stimmen abgeben.

2.  Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptver-
sammlung im Internet und die Ausübung des Stimmrechts (mit 
Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und des-
sen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn 
des 12. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. am Samstag, 23. Mai 
2020 (00.00 Uhr MESZ, Nachweisstichtag), Aktionäre der Ge-

II.  Weitere Angaben und  
Hinweise zur Einberufung
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sellschaft sind (Berechtigung) und sich gemäß § 13 der Satzung unter 
Nachweis ihrer Berechtigung zur Hauptversammlung anmelden. Die 
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung bedürfen der Textform 
und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Für den 
Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Die 
Anmeldung muss spätestens bis zum Ablauf des Donnerstags, 28. Mai 
2020 (24.00 Uhr MESZ) bei der nachstehend genannten Anmelde-
stelle eingehen, wobei der auf den Nachweisstichtag bezogene Nach-
weis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 31. Mai 2020 
(24.00 Uhr MESZ) erfolgen kann.

SMA Solar Technology AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main, Deutschland
oder per E-Mail: WP.HV@db-is.com

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung  oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 
und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich 
nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für 
die Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im Fall der vollständigen 
oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag 
ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich 
der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. 
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang 
des Stimmrechts. Umgekehrt gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag Folgendes: Personen, die zum Nachweis-
stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
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sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag ist im 
Übrigen kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden den Akti-
onären von der Anmeldestelle Zugangskarten übersandt. Auf jeder 
Zugangskarte sind die für den Zugang zum Aktionärsportal notwendi-
gen Zugangsdaten abgedruckt. Die Zugangsdaten bestehen aus der 
Kennung und einem Passwort. Bitte beachten Sie, dass der Nachweis 
des Anteilsbesitzes – falls nicht direkt mit der Anmeldung übersandt – 
spätestens bis zum Ablauf des 31. Mai 2020 (24.00 Uhr MESZ) 
bei der Anmeldestelle eingegangen sein muss. Falls der Nachweis des 
Anteilsbesitzes nicht rechtzeitig eingeht, werden die Zugangskarte und 
damit eine evtl. bereits abgegebene Vollmacht und / oder Weisungen 
storniert. Bereits gestellte Fragen werden während der Hauptversamm-
lung nicht behandelt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und 
des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der vor-
genannten Adresse Sorge zu tragen. 

Falls eine Zugangskarte auf dem Postweg verloren gehen sollte, kön-
nen die Aktionäre sich unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
vollständigen Adresse und der Anzahl ihrer Aktien an folgende E-Mail-
Adresse wenden: sma2020@itteb.de.

3. Verfahren für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung, für die Stimmabgabe sowie für die Widerspruchserteilung 
während der Hauptversammlung

Aktionäre haben die Möglichkeit, dem Verlauf der Hauptversammlung 
über das Internet zu folgen und ihre Stimmen im Wege der elektroni-
schen Briefwahl abzugeben. Auch hierzu sind eine ordnungsgemäße 
Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes 
erforderlich, jeweils wie oben unter „Voraussetzungen für die Verfol-
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gung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und die Ausübung 
des Stimmrechts“ beschrieben. 

Am 4. Juni 2020 wird die gesamte Hauptversammlung ab 10.00 Uhr 
MESZ im Aktionärsportal unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung
live in Bild und Ton übertragen. Das Aktionärsportal ermöglicht unseren 
Aktionären, die Hauptversammlung in ihrer gesamten Länge zu verfol-
gen und ihre Stimmen im Wege der elektronischen Briefwahl bis zum 
Ende der Abstimmung abzugeben. Die Aktionäre haben während der 
Hauptversammlung auch die Möglichkeit, ihre Stimmen bis zum Ende 
der Abstimmung auf den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu über-
tragen. Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-
gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie haben die Aktionäre, die ihre Stimmen im Wege der elektronischen 
Briefwahl oder der Vollmachtserteilung abgegeben haben, die Möglich-
keit, über das Aktionärsportal elektronisch beim am Durchführungsort 
anwesenden beurkundenden Notar während der Hauptversammlung 
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären.

4.  Stimmabgabe im Wege elektronischer Briefwahl

Aktionäre können ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Briefwahl unter 
Nutzung des Aktionärsportals ausüben, das die Gesellschaft unter der 
Internetadresse http://www.SMA.de/Hauptversammlung ab 25. Mai 
2020 bis zum Ende der Hauptversammlung zur Verfügung stellt. Über 
dieses Aktionärsportal können elektronische Briefwahlstimmen bis zum 
Ende der Abstimmung erteilt bzw. geändert oder widerrufen werden.

Tagesordnung



22

5.  Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung 
unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, 
z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder 
einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär 
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine 
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach 
den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Grundsätzlich bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft ge-
mäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Aktionäre können für die 
Vollmachtserteilung bzw. Aktionäre oder der Bevollmächtigte für den 
Nachweis der Vollmacht den Vollmachtsabschnitt auf dem Zugangs-
kartenformular, das sie nach der Anmeldung erhalten, benutzen; mög-
lich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Text-
form ausstellen. Ein Formular steht auch auf unserer Internetseite unter  
http://www.SMA.de/Hauptversammlung zur Verfügung. 

Für die Übermittlung der Vollmacht oder den Widerruf von Vollmachten 
stehen folgende Adresse und E-Mail-Adresse zur Verfügung:

SMA Solar Technology AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring, Deutschland
oder per E-Mail: sma2020@itteb.de

Wird eine Vollmacht erst nach Ablauf der Frist zur Anmeldung erteilt, 
muss der Bevollmächtigte nicht mehr angemeldet werden, sondern kann 
das Stimmrecht des Aktionärs ungeachtet einer eigenen Anmeldung aus-
üben, sofern der Aktionär selbst rechtzeitig angemeldet war und der 
Aktionär ihm den erteilten Zugangscode zum Aktionärsportal weitergibt. 
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Die Nutzung des Zugangscodes seitens des Bevollmächtigten und die 
Bestätigung des Bevollmächtigten, dass er im Besitz einer gültigen Voll-
macht ist, gelten zugleich als Nachweis der Bevollmächtigung.

Bei Vollmachten an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder 
Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) oder Personen i.S.v. 
§ 135 Abs. 8 AktG, insbesondere Aktionärsvereinigungen, besteht das 
Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung 
der Gesellschaft. Nach dem Gesetz genügt es in diesen Fällen, wenn 
die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar fest-
gehalten wird. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein 
und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 
enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, ein 
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 
5 AktG) oder eine gleichgestellte Person i.S.v. § 135 Abs. 8 AktG, ins-
besondere eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigen wollen, über die 
Form der Vollmacht mit diesem ab. Die Vollmacht darf in diesen Fällen 
nur einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. Ein Verstoß ge-
gen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte 
Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten 
beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit 
der Stimmabgabe nicht.  

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts vertre-
ten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft folgende Regelungen fest: 
Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe 
ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen 
der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen 
wird das Stimmrecht nicht vertreten. Auch im Falle einer Bevollmäch-
tigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist 
der fristgerechte Zugang der Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Für 
die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) kann das zusammen mit 
der Zugangskarte zugesandte oder das auf unserer Internetseite unter  
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http://www.SMA.de/Hauptversammlung erhältliche Vollmachts- und 
Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit 
Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten für die 
Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen 
unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Formulars bei der Gesell-
schaft bis spätestens Dienstag 02. Juni 2020 (24.00 Uhr MESZ) 
unter der nachstehend genannten Adresse eingehen:

SMA Solar Technology AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring, Deutschland
oder per E-Mail: sma2020@itteb.de

Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter kann auch elektronisch unter 
Nutzung des Aktionärsportals erfolgen, das die Gesellschaft unter der 
Internetadresse http://www.SMA.de/Hauptversammlung ab 25. Mai 
2020 bis zum Ende der Hauptversammlung zur Verfügung stellt. Über 
dieses Aktionärsportal können Vollmachten (mit Weisungen) an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Ende der Abstimmung 
erteilt bzw. geändert oder widerrufen werden.

Am Tag der Hauptversammlung selbst steht für die Erteilung, die Ände-
rung bzw. den Widerruf von Vollmacht und Weisungen gegenüber dem 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich das Aktionärsportal 
unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung bis zum Ende der Ab-
stimmung zur Verfügung.
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Anfragen von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse der 
Gesellschaft zu richten:

SMA Solar Technology AG
Investor Relations 
Sonnenallee 1
34266 Niestetal, Deutschland
oder per E-Mail: HV@SMA.de

Wir bitten zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der virtuellen Haupt-
versammlung Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Ein-
legen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder 
zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennehmen können.

Soweit für ein und denselben Aktienbestand neben der Stimmerfassung 
im Aktionärsportal auch Vollmacht und Weisungserteilung an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft per Brief oder E-Mail eingehen, wird die 
Stimmerfassung im Aktionärsportal unabhängig von den Eingangsdaten 
als verbindlich angesehen.

6.	 	Veröffentlichung	auf	der	Internetseite	der	Gesellschaft

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden über 
unsere Investor Relations Seite im Internet unter http://www.SMA.de/
Hauptversammlung folgende Informationen und Unterlagen zugänglich 
sein (vgl. § 124a AktG):

(1)  Der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlenden Be-
schlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der Gesamtzahl 
der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung;

(2) die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;

(3)  Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet  
werden können.
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7.  Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1,  
§ 127, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Covid-19-Gesetz

a.  Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
i.V.m. § 1 Abs. 3 S. 4 Covid-19-Gesetz

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro  
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen ist schrift-
lich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB an den Vorstand der 
Gesellschaft

SMA Solar Technology AG
Vorstand 
Sonnenallee 1
34266 Niestetal, Deutschland
oder per E-Mail: HV@SMA.de 

zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Haupt-
versammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Haupt-
versammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist 
somit Mittwoch, der 20. Mai 2020 (24.00 Uhr MESZ).

b.  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß  
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen 
(vgl. § 126 Abs. 1 AktG); dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG).

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich 
des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stel-
lungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten 
Berechtigten unter den dort genannten Voraussetzungen (dies sind u. a. 
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Aktionäre, die es verlangen) zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen 
Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichts-
rat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an 
die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Mittwoch, 
der 20. Mai 2020 (24.00 Uhr MESZ). Ein Gegenantrag braucht nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände 
gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. 

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht 
begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich ge-
macht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort 
der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Abs. 
3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 AktG 
i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen 
Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht wer-
den müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen 
für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend, insbesondere 
gilt auch hier Mittwoch, der 20. Mai 2020 (24.00 Uhr MESZ) als 
letztmöglicher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend 
genannten Adresse eingegangen sein müssen, um noch zugänglich ge-
macht zu werden. 

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von 
 Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG sind ausschließlich 
zu richten an: 

SMA Solar Technology AG
Vorstand 
Sonnenallee 1
34266 Niestetal, Deutschland
oder per E-Mail: HV@SMA.de
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Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktio-
nären (einschließlich des Namens des Aktionärs und – im Falle von 
Anträgen – der Begründung) werden nach ihrem Eingang unter der 
Internet adresse http://www.SMA.de/Hauptversammlung zugänglich 
gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Mit den vorstehend geschilderten Maßnahmen kommt die Gesellschaft 
ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach den §§ 126, Abs. 1, 127 AktG 
nach, da diese Vorschriften durch das COVID-19-Gesetz nicht berührt 
werden. Die Aktionäre werden aber darauf hingewiesen, dass eine 
Abstimmung über Gegenanträge oder Wahlvorschläge in der virtuel-
len Hauptversammlung nicht erfolgen kann, da Anträge in der Haupt-
versammlung nicht gestellt werden können. 

c.  Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
i.V.m § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz

Das Auskunftsrecht der Aktionäre ist im Falle einer virtuellen Hauptver-
sammlung nach § 1 Abs. 2 Satz 2 (Covid-19-Gesetz) erheblich ein-
geschränkt. Danach haben die Aktionäre lediglich die Möglichkeit, 
Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen (§ 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz). Der Vorstand kann zudem fest-
legen, dass Fragen spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung 
einzureichen sind. Hiervon hat der Vorstand der SMA Solar Technology 
AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht und ange-
ordnet, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung, 
also bis spätestens einschließlich 1. Juni 2020 (24.00 Uhr MESZ) 
im Wege der elektronischen Kommunikation über das Aktionärspor-
tal, welches die SMA Solar Technology AG unter der Internetadresse  
http://www.SMA.de/Hauptversammlung ab Montag, 25. Mai 2020 
zur Verfügung stellt, eingegangen sein müssen. Über die Beantwortung 
der Fragen entscheidet der Vorstand gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 Covid-
19-Gesetz – abweichend von § 131 AktG – nur nach pflichtgemäßem, 
freiem Ermessen. Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 2 
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Satz 2 Covid-19-Gesetz hat die Verwaltung nicht alle Fragen zu beant-
worten. Sie kann Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen 
Aktionäre sinnvolle  Fragen auswählen. Im Rahmen der Beantwortung 
der Fragen während der Hauptversammlung wird der Vorstand die 
 Namen der Fragesteller nennen. Aktionäre, die aus Datenschutzgrün-
den nicht wünschen, dass ihr Name genannt wird, haben im Aktionärs-
portal die Möglichkeit, dies bei der Fragestellung festzulegen.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen ge-
stellt werden. 

d.  Widerspruchsrecht gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes  
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
 Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Be-
kämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Aktionäre, die ihre Stimmen im Wege der elektronischen Briefwahl oder 
durch Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wie jeweils 
vorstehend beschrieben abgegeben haben, haben die Möglichkeit, 
über das Aktionärsportal elektronisch beim am Durchführungsort anwe-
senden beurkundenden Notar während der Hauptversammlung Wider-
spruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären.

e.  Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung 
der vorgenannten Rechte

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung der vorge-
nannten Rechte und ihren Grenzen sind auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung unter „Hinweise 
zu den Rechten der Aktionäre“ veröffentlicht.
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8.  Hinweis zum Datenschutz für die Teilnehmer der Hauptver-
sammlung der SMA Solar Technology AG

Die SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, ver-
arbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der Aktionäre 
(Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengat-
tung, Besitzart der Aktien und Nummer der Zugangskarte) sowie gegebe-
nenfalls personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage 
der geltenden Datenschutzgesetze. Die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung der SMA 
Solar Technology AG rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c) Daten-
schutzgrundverordnung i.V.m. §§ 118 ff. Aktiengesetz. Die SMA Solar 
Technology AG erhält die personenbezogenen Daten der Aktionäre in 
der Regel über die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut, das die Aktio-
näre mit der Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (sog. Depotbank).
 
Die von der SMA Solar Technology AG für die Zwecke der Ausrichtung 
der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten die perso-
nenbezogenen Daten der Aktionäre ausschließlich nach Weisung der 
SMA Solar Technology AG und nur soweit dies für die Ausführung der be-
auftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der SMA Solar  
Technology AG und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die 
Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktionäre haben und/oder die-
se verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. 
Darüber hinaus sind personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Ak-
tionärsvertretern, die an der Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, 
§ 129 Aktiengesetz) für andere Aktionäre und Aktionärsvertreter ein-
sehbar. Die SMA Solar Technology AG löscht die personenbezogenen 
Daten der Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, ins-
besondere wenn die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen 
Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die 
Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Ge-
richtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten bestehen.
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Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre das 
Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
erhalten und die Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezoge-
nen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen.  
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbe-
hörden zu (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, poststelle@ 
datenschutz.hessen.de).

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten erreichen Aktionäre den Datenschutzbeauftragten der 
SMA Solar Technology AG unter:
 
SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter
Sonnenallee 1
34266 Niestetal 
Tel: 0561 9522 3636
E-Mail datenschutz@sma.de

9.  Technische Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung 
des Aktionärsportals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen 
Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die 
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben 
zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden 
Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen 
Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und 
Lautsprecher oder Kopfhörer.
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Für den Zugang zum internetgestützten Aktionärsportal der Gesellschaft 
benötigen Sie Ihre Zugangsdaten. Diese befinden sich auf der Zugangs-
karte, welche Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt 
wird.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärs-
rechten durch technische Probleme während der virtuellen Haupt-
versammlung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, insbesondere Ihr 
Stimmrecht bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Das 
Aktionärsportal steht Ihnen ab Montag, den 25. Mai 2020 zur Verfü-
gung. 

Weitere Einzelheiten zum Aktionärsportal und den Anmelde- und 
 Nutzungsbedingungen stehen den Aktionären im Aktionärsportal zur 
Verfügung.

10.  Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung

Die Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und 
Tonübertragung im Internet verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des internetgestützten 
Aktionärsportals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund 
von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes 
und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern 
Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss 
hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung 
für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch 
genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzele-
mente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum 
Aktionärsportal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die 
Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Män-
gel der für die Durchführung der Hauptversammlung über das Internet 
eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetz-
ten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Ge-
sellschaft empfiehlt ihren Aktionären aus diesem Grund, frühzeitig von 
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den oben genannten Möglichkeiten zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte 
Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserwägun-
gen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der Haupt-
versammlung vorbehalten, die Durchführung der Hauptversammlung  
zu unterbrechen.

Niestetal, im Mai 2020

SMA Solar Technology AG

Der Vorstand
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SMA Gruppe 2019

Umsatzerlöse  Mio. Euro 915,1

Auslandsanteil in % 76,1

Verkaufte Wechselrichter-Leistung MW 11.409

Investitionen  Mio. Euro 27,6

Abschreibungen  Mio. Euro 46,0

EBITDA  Mio. Euro 34,2

EBITDA-Marge in % 3,7

Konzernergebnis  Mio. Euro -8,6

Ergebnis je Aktie 1 Euro -0,25

Mitarbeiter 2 3.124

im Inland 2.186

im Ausland 938

SMA Gruppe  31.12.2019

Bilanzsumme  Mio. Euro 1.107,3

Eigenkapital  Mio. Euro 416,9

Eigenkapitalquote in % 37,6

Net Working Capital 3  Mio. Euro 159,5

Net Working Capital Quote 4 in % 17,4

Nettoliquidität 5  Mio. Euro 303,0

Der Konzern in Zahlen

1 Umgerechnet auf 34.700.000 Aktien
2 Stichtag; ohne Zeitarbeitskräfte
3 Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen minus Verbindlichkeiten aus Liefe -

rungen und Leistungen und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen
4 Bezogen auf die letzten zwölf Monate (LTM)
5 Gesamtliquidität minus zinstragende Finanzverbindlichkeiten

SMA auf einen Blick
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SMA auf einen Blick

Der Konzern in Zahlen

2018 2017 2016 2015

760,9 891,0 946,7 981,8

80,6 81,8 87,9 87,5

8.449 8.538 8.231 7.260

40,3 33,2 29,0 48,3

82,6 53,2 76,7 77,8

-69,1 97,3 141,5 121,1

-9,1 10,9 14,9 12,3

-175,5 30,1 29,6 14,3

-5,06 0,87 0,85 0,41

3.353 3.213 3.345 3.330

2.212 2.077 2.093 2.081

1.141 1.136 1.252 1.249

 31.12.2018  31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015 

989,3 1216,2 1.210,8 1.160,5

424,5 611,5 585,1 570,2

42,9 50,3 48,3 49,1

177,4 167,9 225,4 223,0

23,3 18,8 23,8 22,3

305,5 449,7 362,0 285,6
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